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VERORDNUNGSBLATT
DER GEMEINDE PIERBACH
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Nr. 2 Verordnung: Festsetzung der Abfallgebühren lt. §2 Abfallgebührenordnung der Gemeinde 
Pierbach 2012

Verordnung

des Gemeinderats der Gemeinde Pierbach vom 25.09.2025 betreffend 
Festsetzung der Abfallgebühren

Auf Grund des § 2 letzter Absatz Abfallgebührenordnung der Gemeinde Pierbach vom 
13.°Dezember°2012 wird die Abfallgebührenordnung wie folgt angepasst:

§ 2
Höhe der Gebühren

1.) Für die in Haushalten anfallenden Abfälle ist jährlich eine Grundgebühr zu entrichten. 
Diese beträgt für einen: 
a) 1 Personenhaushalt €   97,00
b) 2 Personenhaushalt €            167,50
c) 3 Personenhaushalt €            221,10
d) 4 Personenhaushalt €            250,00
e) 5 Personenhaushalt €            277,20
f) 6 Personenhaushalt €            299,20
g) Haushalte ab 7 Personen €            320,00
h) Zweitwohnsitzhaushalte €              97,00

2.) Betriebe, in denen haushaltsähnliche Gewerbeabfälle anfallen, haben eine Grundgebühr zu 
entrichten. Diese beträgt für:
• Betriebe u. Arbeitsstätten je Beschäftigten €   72,80
• Kläranlage je Einwohnergleichwert €     0,68
• Friedhof je Grab €     1,98
Die Anzahl der Beschäftigten wird auf Vollbeschäftigung bezogen. Die Betriebsleitung wird als 
Beschäftigter gewertet. 

3.) Als Stichtag für die Feststellung der Personenzahl gem. Abs. 1 und der Beschäftigten etc. gem. 
Abs. 2 gilt jeweils der 1. Dezember für das Folgejahr. 

4.) Für die Abholung der Hausabfälle und haushaltsähnlichen Gewerbeabfälle ist zusätzlich zu den 
Grundgebühren folgende Gebühr zu entrichten (in Form des Ankaufes von Banderolen für Ab-
falltonnen und Container bzw. von Abfallsäcken).

a) je abgeführter Abfalltonne mit 90 Liter Inhalt €   12,90
mit 110 Liter Inhalt €   16,70

b)  je abgeführtem Container mit 770 Liter Inhalt €   63,40
mit 1100 Liter Inhalt €   93,80
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c) je Abfallsack mit 35 Liter Inhalt €     6,50
mit 60 Liter Inhalt €     9,00
mit 90 Liter Inhalt €   12,90

Für die Abholung von sperrigen Abfällen sind je angefangenem m³ zu entrichten € 60,00

Die Anpassung der Gebühren erfolgt in den Folgejahren jeweils im Rahmen des 
Gemeindevoranschlages bzw. Festsetzung der Gebühren und Hebesätze.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung im Verordnungsblatt der Gemeinde 
Pierbach in Kraft. 

Gleichzeitig wird die Verordnung „Festsetzung der Abfallgebühren ab 1.1.2025“des Gemeinderates 
Pierbach vom 12.12.2024 aufgehoben.

Der Bürgermeister:
Dipl. Päd. Richard Freinschlag
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